
Ö F F E N T L I C H E     B E K A N N T M A C H U N G 
 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach 

über die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
h i e r : Öffentliche Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 

Baugesetzbuch (BauGB) und über die  frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
I. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach hat in öffentlicher Sitzung am 18. 
März 2024 gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 31. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für das Gebiet der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach beschlossen. 
 

II. Die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht sich auf die Darstellung von drei 
Sonderbauflächen Wind (S) auf dem Gebiet der Gemeinde Großrinderfeld; auf der Gemarkung 
Gerchsheim die Flächen „GRO 1“ mit ca. 5,4 ha (Flst.-Nrn.: 8179, 8180, 8182 und 8183) und „GRO 
2“ mit ca. 7,4 ha (Teil aus Flst.-Nr.: 8086) und auf Gemarkung Großrinderfeld Fläche „GRO 3“ 
mit ca. 6,7 ha (Teil aus Flst.-Nr.: 14235). Die räumlichen Geltungsbereiche der drei 
Sonderbauflächen sind im abgebildeten unmaßstäbliche Lageplan dargestellt.  



   
 

III. Der Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach vom 18. März 2024 über die 31. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 

IV. Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach hat zugleich in öffentlicher Sitzung 
am 18. März 2024 die Vorentwurfsunterlagen gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen.  
 

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet statt, indem die Vorentwurfsunterlagen, 
bestehend aus der Planzeichnung M 1:10.000 und der Begründung mit Umweltbericht, jeweils 
vom 18. März 2024, erstellt von der Klärle GmbH, Weikersheim, in der Zeit von  

 
Montag, 22. April 2024 bis einschließlich Montag, 27. Mai 2024 

im Internet unter der Adresse www.tauberbischofsheim.de/bauleitplanungen veröffentlicht 
werden.  



Bestandteile der ausgelegten Unterlagen sind auch  

• der Zwischenbericht über die Ergebnisse der avifaunistischen Untersuchungen 2023, 
erstellt von der Orchis Umweltplanung GmbH, Berlin, vom 7. März 2024 

• die Zwischenergebnisse der fledermauskundlichen Untersuchungen 2023 vom 6. März 
2024, erstellt von der Orchis Umweltplanung GmbH, Berlin, vom 7. März 2024.  

Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit können die Unterlagen auf dem 
Bürgermeisteramt der Kreisstadt Tauberbischofsheim, Bauordnungsamt, Klosterhof, 
Hauptstraße 35, Zimmer-Nr. 112 und den Bürgermeisterämtern Großrinderfeld (Marktplatz 6, 
Zimmer-Nr. 16), Königheim (Kirchplatz 2, Zimmer.-Nr. 306) und Werbach (Hauptstraße 59, 
Bürgerbüro) während der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Dauer der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können. Äußerungen zu den vorgenannten 
Unterlagen sollen elektronisch an die E-Mail-Adresse bauleitplanung@tauberbischofsheim.de 
übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden.  

 

V. Kurzbeschreibung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung: 
Der Flächennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-
Großrinderfeld-Königheim-Werbach wurde erstmals am 17. Januar 1986 genehmigt und in der 
Folge mehrfach geändert. 
Gegenstand der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung von insgesamt 
drei „Sonderbauflächen Wind“ für die Errichtung von Windkraftanlagen in Ergänzung zur 
gesamträumlichen Planung zur Steuerung der Windkraftnutzung. 

 

Tauberbischofsheim, 5. April 2024 

 
 

Anette Schmidt 
Bürgermeisterin 
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